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- Erneute Bekanntmachung der Stellplatzsatzung 

für das WaldstadtQuartier aufgrund eines 
Datumsfehlers - 

 
Stellplatzsatzung für das WaldstadtQuartier 

der Stadt Iserlohn 

 
Der Rat der Stadt Iserlohn hat am 07.10.2025 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 

I 

Diese Satzung beruht auf § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023) in der zurzeit gültigen Fas-
sung. 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Satzung gilt für das Gebiet des WaldstadQuar-
tiers gemäß Bebauungsplan Nr. 447 Dröscheder 
Feld – Max-Planck-Straße und Bebauungsplan Nr. 
449/1 Dröscheder Feld – Max-Planck-Straße/Bern-
hard-Hülsmann-Weg – westlicher Bereich der Stadt 
Iserlohn. 
 

§ 2 
Zweck der Satzung 

Ziel dieser Satzung ist die Anpassung der Stellplatz-
anforderungen an die besonderen städtebaulichen 
und verkehrlichen Gegebenheiten des WaldstaQua-
rtiers. Durch die Reduzierung der Stellplatzverpflich-
tung soll eine nachhaltige und flächensparende Mo-
bilitäts-struktur gefördert werden. 
 

§ 3 
Abweichung von der Stellplatzsatzung 

der Stadt Iserlohn 

Abweichend von der aktuell gültigen Stellplatzsat-
zung der Stadt Iserlohn wird die Herstellungspflicht 
für Stellplätze im Geltungsbereich dieser Satzung 
wie folgt geregelt: 
 
(1) Die Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen wird 

im Geltungsbereich dieser Satzung um 50 % ge-
genüber den in der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 der 
aktuell gültigen Stellplatzsatzung der Stadt Iser-
lohn reduziert. 

(2) Alle weiteren Regelungen der aktuell gültigen 
Stellplatzsatzung der Stadt Iserlohn bleiben von 
dieser Sonderregelung unberührt. Diese Satzung 
stellt eine abweichende Regelung ausschließlich 
für das WaldstadtQuartier dar. 

 
§ 4 

Mobilitätskonzept 

(1) Die Reduzierung der Stellplatzverpflichtung ist 
zulässig, da das WaldstadtQuartier über ein inte-
griertes Mobilitätskonzept verfügt, welches alter-
native Mobilitätsangebote beinhaltet, insbeson-
dere: 

 

 Verbesserung der Erreichbarkeit des 
öffentlichen Nahverkehrs, 

 Carsharing-Stationen, 
 Bikesharing-Stationen, 
 Fahrradabstellanlagen, 
 Paketfachanlagen, 
 Quartiers App, 
 Mobilitätsmanagement für Bewohnerin-

nen und Bewohner. 
 

(2) Die Umsetzung und Sicherung des Mobilitätskon-
zepts ist gegenüber der Bauaufsichtsbehörde 
nachzuweisen. 

 
§ 5 

Ablösebetrag 

(1) Soweit Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück 
oder in unmittelbarer Nähe errichtet werden, kann 
die Stadt die Herstellung durch Zahlung eines Ab-
lösebetrags zulassen. 

(2) Die Höhe des Ablösebetrags beträgt 15.000 Euro 
pro nicht errichtetem Stellplatz. Die Einnahmen 
sind zweckgebunden für Maßnahmen zur Förde-
rung nachhaltiger Mobilität im WaldstadtQuartier 
zu verwenden. 

 
§ 6 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
 

II 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten nach der Gemeindeordnung NRW kann gem. § 7 
Abs. 6 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf von 
sechs Monaten seit der Bekanntmachung im Amtli-
chen Bekanntmachungsblatt – Amtsblatt des Märki-
schen Kreises – nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet 

 oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Iserlohn vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Iserlohn, 29.10.25 
 
gez. 
Michael Joithe 
Bürgermeister 
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